
WORUM GEHT ES

Die Gemeinde Altenberge hat das Sanie-
rungsgebiet „Ortsmitte Altenberge“ aus-
gewiesen, um Gebäudeeigentümern die 
steuerliche Abschreibung von Modernisie-
rungs- und Instandhaltungskosten zu er-
möglichen.

Als Gebäudeeigentümer:in können Sie die 
Modernisierungs- und Instandhaltungskos-
ten innerhalb des Sanierungsgebietes über 
einen Zeitraum von zehn bis zwölf Jahren 
bei ihrer jährlichen Einkommenssteuer-
erklärung steuermindern geltend machen.

Gebäudesanierung in der 
Ortsmitte | Steuervorteile sichern!



Änderung Grundrisse und Fensteröff-
nungen

Fassaden- und Dachsanierung inkl. 
Wärmedämmung

Erneuerung Haustechnik (z. B.  Hei-
zung, sanitäre und elektrotechnische 
Anlagen)

Anbau Balkone
 

Luxusmodernisierungen und Neubauten 
sind nicht erhöht steuerlich begünstigt.

WELCHE BAUMASSNAHMEN 
SIND BEGÜNSTIGT?

SO GEHT ES!

Antrag einreichen (Eigentümer:in)

Modernisierungsvereinbarung  erstel-
len und unterzeichnen (Gemeinde)

Baumaßnahmen  beauftragen und 
umsetzen (Eigentümer:in)

Abschluss Baumaßnahme

Baurechnungen und Zahlungsnach-
weise einreichen (Eingentümer:in)

Antrag auf Bescheinigung für Finanz-
amt einreichen (Eingentümer:in)

Bescheinigung ausstellen (Gemeinde)

Bescheinigung beim Finanziert ein-
reichen (Eigentümer:in)

Christoph Rövekamp 
02505 82-46
christoph.roevekamp@altenberge.de
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WAS IST ZU BEACHTEN?

Vor Beginn der Sanierungsmaßnahme ist 
mit der Gemeinde Altenberge eine soge-
nannte Modernisierungsvereinbarung ab-
schließen. Folgende Unterlagen sind einzu-
reichen:

Antrag mit Beschreibung und Kosten 
der vorgesehenen Sanierungsmaß-
nahmen

Aktuelle Fotos vom Gebäude (innen 
und außen), die den Sanierungsbedarf 
belegen

Eigentumsnachweis (Grundbuchaus-
zug) 

Nach Abschluss des Bauvorhabens benötigt 
der/die Eigentümer:in zum Erhalt der steu-
erlichen Abschreibung eine Bescheinigung 
der Gemeinde zur Vorlage beim Finanzamt. 
Dazu prüft die Gemeinde die Baurechnun-
gen und stellt die Bescheinigung zur Vorla-
ge beim Finanzamt mit der jährlichen Ein-
kommenssteuerklärung aus.


